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Die CORONA-Ampel - Information (Stand 4.9.2020) 

 

Allgemeine Information zu den Ampelfarben und Maßnahmen 

Dieser Leitfaden ist eine wesentliche Grundlage für die zukünftigen Empfehlungen der Ampel-Kommission sowie für die zukünftigen Entscheidungen des Bundesministers, der Landeshauptleute und 
der Bezirksverwaltungsbehörden. 

In der folgenden Aufstellung werden die geplanten Maßnahmen für eine bestimmte Ampelfarbe allgemein definiert, unabhängig davon, ob die jeweilige Maßnahme als Empfehlung oder 
rechtsverbindlich umgesetzt wird. 

Die Maßnahmen sind zum Teil bereits rechtlich verankert (vgl. Lockerungsverordnung) oder können auf Basis der derzeitigen Rechtslage (Mund-Nasen-Schutz) bzw. ab der Novellierung des COVID-
19-Maßnahmengesetzes und des Epidemiegesetzes 1950 umgesetzt werden. 

 

Erläuterung der Präventionsstufen 

COVID-19-
Präventionsstufe  I  geringes Risiko II  mittleres Risiko  III  hohes Risiko IV  sehr hohes Risiko 

 

Epidemiologische Lage   Geringe kumulative 7-Tages-Inzidenz relativ zur 
Bevölkerungsgröße der betrachteten Region 
 

 Hauptsächlich sporadisch aus dem Ausland 
importierte Fälle 

 

 Moderate kumulative 7-Tages-Inzidenz relativ 
zur Bevölkerungsgröße der betrachteten Region 

  Hohe kumulative 7-Tages-Inzidenz relativ zur 
Bevölkerungsgröße der betrachteten Region 

 Sehr hohe kumulative 7-Tages-Inzidenz relativ 
zur Bevölkerungsgröße der betrachteten Region 

  Hoher Anteil an Fällen mit geklärter Quelle 
 

 Vereinzeltes Auftreten von Fällen ungeklärter 
Quelle (absolut) 

 Moderate Reduktion des Anteils von Fällen mit 
geklärter Quelle 

 Moderate Zunahme der Anzahl von Fällen 
ungeklärter Quelle (absolut) 

 

 Geringer Anteil an Fällen mit geklärter Quelle 
 

 Erhöhtes Auftreten von Fällen ungeklärter Quelle 
(absolut) 

 

 Hohe Anzahl an neu identifizierten Fällen 
ungeklärter Quelle 
 

  Vereinzeltes Auftreten von Clustern; diese sind 
Großteils mittels behördlichen Maßnahmen 
unter Kontrolle  

 Hauptsächlich Cluster mit Reise-Assoziation 

 Moderat gesteigertes Auftreten von Clustern; 
diese sind Großteils mittels behördlichen 
Maßnahmen unter Kontrolle  

 Anteil von Clustern mit einem Reise-
Zusammenhang überwiegt den Anteil lokaler 
Cluster  

 Gehäuftes Auftreten von Clustern  
 
 

 Anteil lokaler Cluster überwiegt den Anteil von 
Clustern mit einem Reise-Zusammenhang  

 

 Unkontrollierte Ausbreitung von Clustern 
 
 

 Überwiegendes Auftreten von lokalen Clustern 
mit weitreichender regionaler Verbreitung 

 
  Geringe Auslastung von Intensivbetten  

 
 Moderate Auslastung von Intensivbetten 
 

 Hohe Auslastung von Intensivbetten 
 

 Sehr hohe Auslastung von Intensivbetten 

  Ausreichende Testaktivität  

 Niedrige Anzahl positiver Tests 

 Moderat sinkende Testaktivität  

 Moderat steigende Anzahl positiver Tests 

 Geringe Testaktivität  

 Erhöhte Anzahl positiver Tests 

 Testkapazitäten am Limit  

 Sehr hohe Anzahl positiver Tests 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011162
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Mindestmaßnahmen 

Abstand  

 

 

 Abstand: mind. 1 Meter zu haushaltsfremden 
Personen und anderen (Besucher/innen-
)gruppen oder andere geeignete 
Schutzmaßnahmen 

wie Grün wie Grün 
 

wie Grün 
  

Mund–Nasen-Schutz 
tragen 

Ausnahmen:  

 Kinder unter 6 Jahren 

 Personen, die aus 
gesundheitlichen 
Gründen keinen MNS 
tragen können 

 

 In allen öffentlichen Verkehrsmitteln  

 Beim Betreten von 
o Lebensmitteleinzelhandel, Verkaufsstätten 

von Lebensmittelproduzenten, Tankstellen 
mit angeschlossenen Verkaufsstellen von 
Lebensmitteln,  

o Banken,  
o Post und Postpartnern. 

 Für Betreiber/innen und Mitarbeiter/innen 
bei Kundenkontakt, wenn der Mindestabstand 
von 1 Meter nicht eingehalten werden kann, 
keine andere geeignete Schutzvorrichtung zur 
räumlichen Trennung vorhanden ist, die dem 
gleichen Schutzniveau entspricht und ein 
direkter, unmittelbarer, länger dauernder 
Kontakt besteht (z.B.: Friseursalon, 
Massagestudio, Nagelstudio). 

 Für Kunden/-innen, Besucher/innen, Patienten/-
innen beim Betreten von Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialbereichs 
o Öffentliche Apotheken, Pflegeheime, 

Kranken- und Kuranstalten, Arztpraxen und 
Ordinationen von 
Gesundheitsdienstleistern 
 

 Veranstaltungen: siehe unten 

 Bildungsbereich: gemäß Informationen im 
Bildungsbereich  

zusätzlich zu Grün  

 Kunden/innen oder Besucher/innen in 
Kundenbereichen von Betriebsstätten (in 
geschlossenen Räumen), ausgenommen 
Gastronomie) (gilt voraussichtlich ab 11. 
September 2020) 

 in der Gastronomie für Personal im Service (gilt 
voraussichtlich ab 11. September 2020) 

 bei Kontakt mit Risikogruppen 

 Veranstaltungen: siehe unten 

 Bildungsbereich: gemäß Informationen im 
Bildungsbereich 
 
 

zusätzlich zu Gelb  

 in allen öffentlichen Bereichen in 
geschlossenen Räumen (inkl. Gastronomie, für 
Gäste außer am Essplatz)  

 im Freien: wenn Abstand nicht eingehalten 
werden kann 

 Veranstaltungen: siehe unten 

 Bildungsbereich: gemäß Informationen im 
Bildungsbereich 
 

 

zusätzlich zu Orange 

 Empfehlung (an die Allgemeinheit) auch bei 
privaten Treffen, wenn Abstand nicht 
eingehalten werden kann  

 Veranstaltungen: siehe unten 

 Bildungsbereich: gemäß Informationen im 
Bildungsbereich 
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Zusammenkünfte, 
Veranstaltungen, 
Versammlungen 

 
 

Die unten genannten von Grün abweichenden 

Veranstaltungsregelungen gelten bei der 

jeweiligen Ampelschaltung voraussichtlich ab 

1.10. 2020 

 

Die unten genannten von Grün abweichenden 

Veranstaltungsregelungen gelten bei der 

jeweiligen Ampelschaltung voraussichtlich ab 

1.10. 2020 

 

Die unten genannten von Grün abweichenden 

Veranstaltungsregelungen gelten bei der 

jeweiligen Ampelschaltung voraussichtlich ab 

1.10. 2020 

 

Veranstaltungen mit 
zugewiesenen Sitzplätzen 

in geschlossenen  
Räumen (Oper, Theater, 

Sportstätten, 
Kongresszentren…) 

 

Personenobergrenze 

 maximal 5.000 Personen  

 ab 500 Personen ist eine Bewilligung der 
Bezirksverwaltungsbehörde erforderlich 

 

MNS 

 MNS für Besucher/innen (außer am fixen 
Sitzplatz) 

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt, 
wenn dieses den Mindestabstand nicht 
einhalten bzw. nicht durch andere 
Schutzmaßnahmen von Besucher/innen 
getrennt sein kann 

 

Kontaktdaten  

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung und 
zum Festhalten des Sitzplans  

 
Präventionskonzept (verpflichtend ab 200 
Personen,  zu den Inhalten siehe 
Präventionskonzept) 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

Personenobergrenze 

 maximal 2.500 Personen 
 

MNS 

 MNS für Besucher/innen (auch am fixen 
Sitzplatz) 

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt 
 

Pausen inkl. Gastronomiebetrieb erlaubt, sofern 
geringes Infektionsrisiko gewährleistet wird (siehe 
Präventionskonzept) 

 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

Personenobergrenze  

 maximal 250 Personen (Ausnahmen für 
verfassungsmäßige Organe, weitere Ausnahmen 
ggf. zu definieren) 
 

MNS 

 MNS für Besucher/innen (auch am fixen 
Sitzplatz) 

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt  
 

Pausen erlaubt, sofern geringes Infektionsrisiko 
gewährleistet wird (siehe Präventionskonzept) 

 

Kein Gastronomiebetrieb 

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

Keine Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
(Ausnahmen für verfassungsmäßige Organe, 
Beerdigungen und Trauungen, weitere Ausnahmen 
ggf. zu definieren)  

Veranstaltungen ohne 
zugewiesene Sitzplätze in 

geschlossenen  
Räumen 

 

 

Personenobergrenze 

 maximal 200 Personen  
 

MNS 

 MNS für alle Besucher/innen  

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt, 
wenn Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann (bzw. keine andere Schutzvorrichtung 
besteht) 
 

Kontaktdaten  

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung 
 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

Personenobergrenze 

 maximal 100 Personen 
 

MNS 

 MNS für alle Besucher/innen 

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt 
 

Gastronomiebetrieb erlaubt, sofern geringes 
Infektionsrisiko gewährleistet wird (siehe 
Präventionskonzept) 

 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

Personenobergrenze 

 maximal 25 Personen  
 

MNS 

 MNS für alle Besucher/innen 

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt 
 

Kein Gastronomiebetrieb 

 

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

Keine Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
(Ausnahmen für verfassungsmäßige Organe, 
Beerdigungen und Trauungen, weitere Ausnahmen 
ggfs. zu definieren) 
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Empfehlung zur Erstellung eines 
Präventionskonzepts  

Fach- und 
Publikumsmessen 

 

 
 

 Keine Personenobergrenze  

 Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde  
 

MNS 

 MNS für Besucher/innen, wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt, 
wenn keine andere Schutzvorrichtung besteht 

 

Kontaktdaten  

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung  
 

Präventionskonzept (ab 200 Personen 
verpflichtend) 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

MNS 

 MNS für Besucher/innen  

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt 
 

Gastronomiebetrieb erlaubt, sofern geringes 
Infektionsrisiko gewährleistet wird (siehe 
Präventionskonzept) 

 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

Personenobergrenze 

 maximal 250 Personen 
 

MNS 

 MNS für Besucher/innen  

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt 
 

kein Gastronomiebetrieb 

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

Keine Fach- und Publikumsmessen 

Veranstaltungen mit 
zugewiesenen Sitzplätzen 
im Freien (Oper, Theater, 

Sportstätten,…) 

 

Personenobergrenze 

 maximal 10.000 Personen  

 ab 750 Personen Bewilligung der 
Bezirksverwaltungsbehörde erforderlich 

 

MNS 

 MNS für Besucher /innen, wenn 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt, 
wenn Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann (bzw. keine andere Schutzvorrichtung 
besteht) 

 

Kontaktdaten  

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung  
 

Präventionskonzept (ab 200 Personen 
verpflichtend) 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

Personenobergrenze 

 maximal 5.000 Personen 

 ab 750 Personen Bewilligung der 
Bezirksverwaltungsbehörde erforderlich  

 

MNS 

 MNS für Besucher/innen (außer am fixen 
Sitzplatz)  

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt 
 

Gastronomiebetrieb, sofern geringes 
Infektionsrisiko gewährleistet wird (siehe 
Präventionskonzept) 

 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

Personenobergrenze  

 maximal 500 Personen 
 

MNS 

 MNS für Besucher/innen  
 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt 

 
kein Gastronomiebetrieb 

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

Keine Veranstaltungen im Freien (Ausnahmen für 
verfassungsmäßige Organe, Beerdigungen und 
Trauungen) 

Veranstaltungen ohne 
zugewiesene Sitzplätze 

im Freien 

 

 

Personenobergrenze 

 maximal 200 Personen  
 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

Personenobergrenze 

 maximal 100 Personen  
 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

Personenobergrenze 

 maximal 50 Personen  
 

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

Keine Veranstaltungen im Freien (Ausnahmen für 
verfassungsmäßige Organe, Beerdigungen und 
Trauungen) 
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MNS: 

 MNS für Besucher/innen, wenn Mindestabstand 
nicht eingehalten wird  

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt, 
wenn Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann (bzw. keine andere Schutzvorrichtung 
besteht) 

 

Kontaktdaten  

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung  
 

Präventionskonzept (freiwillig) 

MNS 

 MNS für Besucher/innen 

 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt 
 

Gastronomiebetrieb, sofern geringes 
Infektionsrisiko gewährleistet wird (siehe 
Präventionskonzept) 

 

MNS 

 MNS für Besucher/innen  
 MNS für Personal mit Besucher/innenkontakt 
 

 
Kein Gastronomiebetrieb 

 

Sperrstunde  

1.00 Uhr 

 

1.00 Uhr 

 

0 Uhr 

 

 

23.00 Uhr (nur mehr für Zustelldienste/ 
Selbstabholung; siehe Gastronomie) 

Präventions-/ 
Hygienekonzept 

 
Für Bereiche, wo mehr als 200 Personen 
gleichzeitig miteinander Kontakt haben:  

 Zusammenkünfte, Veranstaltungen, 
Versammlungen 

 Bildungseinrichtungen 

 Betriebe und Unternehmen 

 Betreiber/innen von 
Transportunternehmen 

 Leistungs- und Vereinssport 

 Freizeit- und Kulturangebote sowie 
Freizeit- und Kulturbetriebe (Oper, 
Theater, Kino, Festivals, Freizeitparks etc.) 

 Außerschulische Jugenderziehung und 
Jugendarbeit, betreute Ferienlager  

 Orte zur Religionsausübung 
 
Inhalte des Präventions-/Hygienekonzepts  

 Benennung einer/eines Covid-19 
Beauftragten 

 Beschreibung der spezifischen 
Präventions- und Hygienevorgaben gemäß 
Risikoanalyse 

 Regelung zum Verhalten beim Auftreten 
einer SARS-CoV-2-Infektion 

 Regelungen betreffend Nutzung sanitärer 
Einrichtungen 

 Regelungen betreffend Verabreichung von 
Speisen und Getränken 

 Konzepte für Pausen  

wie Grün 
 

wie Grün 
 

wie Grün 
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 Regelungen für Zu- und Abstrom der 
Besucher/innen bzw. zur Steuerung der 
Besucher/innenströme  

 Beschreibung der Maßnahmen zur 
Kontaktdatenerhebung  

 Beschreibung der o.g. Vorgehensweise für 
alle Präventionsstufen, falls 
unterschiedlich 

Für Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen 
in geschlossenen Räume, insbesondere auch 

 Beschreibung von Maßnahmen, um den 
Abstand zwischen Personen, die nicht dem 
gleichen Haushalt bzw. der jeweiligen 
Besucher/innengruppe angehören, zu 
gewährleisten (z.B.: „Schachbrettmuster-
Besetzung“, freie Sitzplätze) 

 Maßnahmen, die im Rahmen des 
Hausrechts festgelegt werden, sofern 
durch das Besucher/innenverhalten ein 
erhöhter Aerosolausstoß zu erwarten ist 
(z.B.: MNS für Besucher/innen auch am 
fixen Sitzplatz, sofern gesungen, laut 
gesprochen etc. wird) 

 

Für Veranstaltungen ohne zugewiesener Sitzplätze 
(auch für Fach-/ Publikumsmessen) insbesondere 
auch 

 Maßnahmen, um den Abstand zwischen 
Personen, die nicht dem gleichen Haushalt 
bzw. der jeweiligen Besuchergruppe 
angehören, zu gewährleisten  

 darüberhinausgehende Maßnahmen, die 
im Rahmen des Hausrechts festgelegt 
werden, sofern durch das 
Besucher/innenverhalten eine erhöhter 
Aerosolausstoß zu erwarten ist (z.B.: 
höhere m2 Anzahl pro Besucher/in) 
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Informationen zu weiteren Maßnahmen 

Arbeit und Wirtschaft – siehe auch Informationen auf https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19/FAQ-corona-massnahmen.html 

Arbeitsplatz, 
Arbeitsstätte, Baustelle, 
Transporte von und zur 
Arbeit  

 

 Regelungen hinsichtlich Risikogruppen am 
Arbeitsplatz beachten 

 Abstandsregeln einhalten oder andere 
geeignete Schutzmaßnahmen  

 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

 ergänzende organisatorische Maßnahmen (z.B. 
zeitliche Staffelung des Arbeitsbeginns, Pausen) 

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung  

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 Teambildung, Schichtbetrieb, Home-Office (wo 
möglich) etc. 

zusätzlich zu/ abweichend von Orange 

 Home-Office (wo möglich)  

Kundenbereiche  

 Abstandsregeln einhalten zwischen 
Arbeitsplätzen und Kund/innen 

MNS 

 Für Betreiber/innen und Mitarbeiter/innen 
bei Kundenkontakt, wenn der 
Mindestabstand von 1 Meter nicht 
eingehalten werden kann und keine andere 
geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen 
Trennung vorhanden ist, die dem gleichen 
Schutzniveau entspricht  
 

 Für Kund/innen, Besucher/innen, 
Patienten/innen  

 
 beim Betreten von 
o öffentlichen Apotheken,  
o Lebensmitteleinzelhandel, 

Verkaufsstätten von 
Lebensmittelproduzenten, Tankstellen 
mit angeschlossenen Verkaufsstellen 
von Lebensmitteln,  

o Banken,  
o Post und Postpartnern, 
o Pflegeheimen, Kranken- und 

Kuranstalten, Arztpraxen und 
Ordinationen von 
Gesundheitsdienstleistern 

 und bei Dienstleistungen, wenn ein 
direkter, unmittelbarer, länger 
dauernder Kontakt besteht (z.B.: 
Friseursalon, Massagestudio, 
Nagelstudio). 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

 MNS für Kunden/innen in Betriebsstätten in 
geschlossenen Räumen (ausgen. Gastronomie) 

 MNS für Personal im Service in der Gastronomie 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 MNS für Kunden/innen (Ausnahme Gäste am 
Essplatz) und Personal in geschlossenen Räumen 
und, wenn der Abstand nicht eingehalten werden 
kann, auch im Freien 

 Kapazitätsbeschränkungen in Abhängigkeit zur 
(Geschäfts)-Fläche  

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

 Kundenkontakte nur mehr in essentiellen 
Bereichen zulässig (Lebensmittel, Apotheken, 
Tankstellen o.ä.) 

 Liefer- bzw. Abholservice 

 MNS für Kund/innen und Personal 

https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19/FAQ-corona-massnahmen.html
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Tourismus (für Mitarbeiter/innen gelten die Regelungen gem. Arbeitsplatz) – siehe auch Informationen auf https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-
tourismus.html 

 

  

Gastronomie  

 

Normalbetrieb unter erhöhten 
Hygienebedingungen  

 Sperrstunde 1.00 Uhr 

 Abstandsregeln zwischen 
Besucher/innengruppen bzw. Tischen und am 
Buffet einhalten oder andere geeignete 
Schutzmaßnahmen 

zusätzlich zu/ abweichend von Grün 

 

 Sperrstunde 1.00 Uhr 

 MNS für Personal im Service (gilt voraussichtlich 
ab 11. September 2020) 

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung (außer 
bei Take-Away) 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 

 Sperrstunde 0.00 Uhr 

 MNS für Gäste 

 Beschränkung der Gästeanzahl pro 
Besucher/innengruppe  

zusätzlich zu/ abweichend von Orange 

 

 Sperrstunde 23.00 Uhr 

 Zustelldienste nutzen 

 Betretung nur zur Selbstabholung 

 MNS für Kunden/innen und Personal 
 

Hotellerie (für Hotel-
Gastro, Bars etc. s.o.) 

 

Normalbetrieb unter erhöhten 
Hygienebedingungen  

 Abstandsregeln zwischen 
Besucher/innengruppen einhalten 

zusätzlich zu/ abweichend von Grün 

 

 MNS für Gäste in Gemeinschaftsbereichen in 
geschlossenen Räumen 

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung  

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

  

 Nutzung von Gemeinschaftsschlafräumen nur 
von Personen desselben Haushaltes 
 

zusätzlich zu/ abweichend von Orange 

 

 Schließung für touristische Zwecke nach 
Ermöglichung einer geordneten Abreise 

 Quarantänequartiere zur Verfügung stellen  

https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus.html
https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus.html
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Sport – Sportausübung im öffentlichen Raum und/oder in Sportstätten sowie sportliche Freizeitaktivitäten in Betrieben (für Mitarbeiter/innen gelten die 

Regelungen gem. Arbeitsplatz) 

 

  

in geschlossenen 
Räumen 

 

 Abstandsregeln einhalten 
Ausnahme:  
Sportarten und Freizeitaktivitäten, bei deren 
sportartspezifischer Ausübung es zu 
Körperkontakt kommt (z.B. Tanzen, Boxen), wenn 
andere Schutzmaßnahmen gewährleistet sind 
(z.B.  Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung) 

 Präventionskonzept  

wie Grün 

 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 

 Keine Ausübung von Sportarten und 
Freizeitaktivitäten, bei deren sportartspezifischer 
Ausübung es zu Körperkontakt kommt (Ausnahme:  
Spitzen-/Leistungssport gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017 
unter Auflagen) 

 Zusätzliche Schutzmaßnahmen (z.B. Beschränkung 
der Besucher/innenzahl, gestaffelter Einlass) 

 Kapazitätsbeschränkungen in Abhängigkeit zur 
Fläche 

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung  

 MNS außer bei unmittelbarer Sportausübung 

zusätzlich zu/ abweichend von Orange 

 

 Fitnesscenter u.ä. Sportstätten und 
Freizeiteinrichtungen schließen 

 Spitzen-/Leistungssport gemäß § 3 Z 6 BSFG 
2017: Sportarten, bei deren sportartspezifischer 
Ausübung der Abstand von 1 Meter nur 
ausnahmsweise unterschritten wird, sind unter 
Einhaltung geeigneter Schutzmaßnahmen 
erlaubt  

 Keine Ausübung von Sportarten und 
Freizeitaktivitäten bei deren 
sportartspezifischer Ausübung es zu 
Körperkontakt kommt (nur Individualtraining 
möglich)  

im Freien  

 Abstandsregeln einhalten 
Ausnahme:  
Sportarten und Freizeitaktivitäten, bei deren 
sportartspezifischer Ausübung es zu 
Körperkontakt kommt (z.B. Tanzen, Boxen), wenn 
andere Schutzmaßnahmen gewährleistet sind 
(z.B.  Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung) 

 

 Präventionskonzept 

wie Grün zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 

 Keine Ausübung von Sportarten und 
Freizeitaktivitäten, bei deren sportartspezifischer 
Ausübung es zu Körperkontakt kommt (Ausnahme:  
Spitzen-/Leistungssport gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017 
unter Auflagen) 

 Zusätzliche Schutzmaßnahmen (z.B. Beschränkung 
der Besucher/innenzahl, gestaffelter Einlass) 

 Kapazitätsbeschränkungen in Abhängigkeit zur 
Fläche 

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung 

zusätzlich zu/ abweichend von Orange 

 

 Sport nur alleine/mit Haushaltsmitgliedern 

 Spitzen-/Leistungssport gemäß § 3 Z 6 BSFG 
2017: Sportarten, bei deren sportartspezifischer 
Ausübung der Abstand von 1 Meter nur 
ausnahmsweise unterschritten wird, sind unter 
Auflagen weiterhin erlaubt. Keine Ausübung 
von Sportarten und Freizeitaktivitäten bei deren 
sportartspezifischer Ausübung es zu 
Körperkontakt kommt (nur Individualtraining 
möglich) 
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Transport (für Mitarbeiter/innen gelten die Regelungen gem. Arbeitsplatz) 

 

 Öffentlicher Personennah-, 
Regional- und Fernverkehr in 
öffentlich zugänglichen 
geschlossenen 
Bereichen/Räumen von 
Fahrbetriebsmitteln 
(Schiene, Seilbahn, Straße, 
Luftfahrt wenn 
Massenbeförderungsmittel, 
Fähren), 

 Schülertransporte im Sinne des 
§§ 30a ff 
Familienlastenausgleichsgesetz 
1967, 

 Transporte von Personen mit 
besonderen Bedürfnissen, 

 Kindergartenkinder-Transporte 

 

 MNS 

 Abstandsregeln einhalten  

wie Grün 
 

wie Grün wie Grün 

Transporte zu touristischen Zwecken 
in öffentlich zugänglichen 
Bereichen/Räumen von 
Fahrbetriebsmitteln 
(Schiene, Seilbahn, Straße, Luftfahrt 
wenn nicht Massenbeförderungsmittel, 
Schifffahrt) 

 

 MNS für Passagiere und Fahrgäste 

 Abstandsregeln einhalten  

 Kabinenschifffahrt gem. Hotellerie 

 Gastronomiebereiche gemäß 
Gastronomie 

 Personal gemäß Arbeitsplatz 

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung 

wie Grün zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 

 Sitz-/Stehplatzmarkierung 

 Kapazitätsbeschränkungen in Abhängigkeit 
zur Fläche 

zusätzlich zu/ abweichend von Orange 

 

 keine touristische Nutzung 

Taxis  MNS oder andere geeignete 
Schutzmaßnahmen (Abtrennung zwischen 
Fahrer/in und Fahrgast) 

 Abstandsregeln einhalten  

wie Grün wie Grün wie Grün 
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Gesundheits- und Sozialbereich  

 

Bettenführende  
Krankenanstalten 

 

 

 Monitoring der epidemiologischen 
Situation und der für COVID-19 
verfügbaren Kapazitäten (Betten und 
Intensivbetten) und Ressourcen 
(Schutzausrüstung, Tests etc.) 

 Umsetzung des hausspezifischen 
Hygienekonzepts für COVID-19 
 

Besuchsregelungen 

 Abstandsregeln beim Betreten durch 
Besucher/innen  

 MNS für Besucher/innen in 
geschlossenen Räumen 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

 

Besuchsregelungen 

Besucher/innenerfassung (Empfehlung zur 
Kontaktdatenerhebung) und Screening durch 
Checkpoints 
 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 SARS-CoV-2-Test primärpräventiv bei allen 
stationären Aufnahmen 

 

Besuchsregelungen 

 Besucher/innenbeschränkung und –
erfassung (Empfehlung zur 
Kontaktdatenerhebung) sowie Screening 
durch Checkpoints 

 MNS für Besucher/innen in allen Bereichen 
 

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

 Durchführung elektiver Leistungen 
entsprechend verfügbarer Ressourcen  

 

Besuchsregelung 

 Betretungsverbote für Besucher/innen (mit 
definierten Ausnahmen, wie für Kinder- und 
Palliativstationen)  

Ambulanzen und  
Ambulatorien sowie  
niedergelassener Bereich 

  

 Abstandsregeln beim Betreten und 
während des Aufenthaltes für 
Patient/innen sowie Begleitpersonen 

 MNS für Patient/innen sowie 
Begleitpersonen 

 MNS oder geeignete Schutzvorrichtung 
zur räumlichen Trennung, die das gleiche 
Schutzniveau gewährleistet für 
Betreiber/innen und Mitarbeiter/innen 
beim Patientenkontakt  

 Umsetzung des einrichtungsspezifischen 
Hygienekonzeptes für COVID-19  

 geplante Konsultationen erfolgen nach 
Anmeldung bzw. Termin  

 Trennung von 
Infektionsordinationszeiten vom 
Routinebetrieb 

wie Grün 

 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 

 Ambulante Konsultationen sollen - soweit 
möglich - ohne physischen Kontakt, z.B. 
telemedizinisch erfolgen (wenn möglich 
elektronische Übermittlung von Rezepten, 
elektronische Krankschreibung)  

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

 

 Konsultation in der Ordination möglichst 
nur bei unbedingt erforderlichen 
dringlichen Gesundheitsbedarfen  

 Aufenthaltszeiten minimieren 

Kur/Reha  Umsetzung des einrichtungsspezifischen 
Hygienekonzeptes für COVID-19 

 

Besuchsregelungen 

 Abstandsregeln beim Betreten durch 
Besucher/innen 

 MNS für Besucher/innen in 
geschlossenen Räumen 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

 

Besuchsregelungen 

 Besucher/innenerfassung (Empfehlung zur 
Kontaktdatenerhebung) und Screening durch 
Checkpoints 

 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 

Besuchsregelungen 

 Besucher/innenbeschränkung und –
erfassung (Empfehlung zur 
Kontaktdatenerhebung) sowie Screening 
durch Checkpoints 

 MNS für Besucher/innen in allen Bereichen 

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

 

 Durchführung nur von unbedingt 
erforderlichen Rehamaßnahmen (sonst Kur-
/Rehaanstalten geschlossen) 

 

Besuchsregelung 

 Betretungsverbote für Besucher/innen (mit 
definierten Ausnahmen) 
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Alten- und Pflegeheime  Maßnahmen zur Verringerung der 
Wahrscheinlichkeit des COVID-19-
Eintrags in Alten- und Pflegeheimen 

 MNS und Händedesinfektion für 
Besucher/innen 

 

Besuchsregelungen 

 Abstandsregeln beim Betreten durch 
Besucher/innen  

 MNS für Besucher/innen in 
geschlossenen Räumen 
 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

 

Besuchsregelungen 

 Besucher/innenerfassung (Empfehlung zur 
Kontaktdatenerhebung) und Screening durch 
Checkpoints 

 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 

Besuchsregelungen 

 Besucher/innenbeschränkung und –
erfassung (Empfehlung zur 
Kontaktdatenerhebung) sowie Screening 
durch Checkpoints 

 MNS für Besucher/innen in allen Bereichen 
 

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

 

Besuchsregelung 

 Betretungsverbote für Besucher/innen (mit 
definierten Ausnahmen) 

 

Behinderteneinrichtungen und Angebote 
für Menschen mit Behinderungen: 

 Wohneinrichtungen 

 im Bereich des (teil-)betreuten Wohnens 
im Rahmen von Wohngemeinschaften 
sowie im Bereich der Frühförderung und 
therapeutischen Leistungen 

 im Bereich der Werkstätten/ 
fähigkeitsorientierten Aktivität/ 
Beschäftigungstherapie/Tagesstrukturen 

sowie für Tageseinrichtungen, 
Wohneinrichtungen und Beratungsstellen 
weiterer vulnerabler Zielgruppen  

 
 
 

 Maßnahmen zur Prävention von COVID-
19-Infektionen in Abhängigkeit zur 
individuellen Risikolage der Klient/innen  

zusätzlich zu/ abweichend von Grün 

 

 Tragen eines MNS durch Betreuer/innen, 
Berater/innen und Besucher/innen in 
geschlossenen Räumen 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 

 Tragen eines MNS durch Betreuer/innen, 
Berater/innen und Besucher/innen in 
geschlossenen Räumen (und bei 
NEBA/Beratungsprojekten auch bei 
Klient/innen) 

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

 

 Durchführung nur von unbedingt 
erforderlichen Beratungen (bzw. wenn 
möglich ohne physischen Kontakt) 
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Bildung (bezieht sich nicht auf Bildungseinrichtungen, die der Gewerbeordnung unterliegen) siehe auch Informationen und Leitfäden des BMBWF auf 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html 

 

Kinderbildungs-und  
-

betreuungseinrichtungen 

Normalbetrieb mit Hygienevorkehrungen 

 

 Möglichkeiten schaffen, Eltern und Kinder 
digital zu erreichen 

 Wo pädagogisch sinnvoll und organisatorisch 
möglich, Aktivitäten ins Freie verlagern 

 

 

Normalbetrieb mit verstärkten 
Hygienebestimmungen  

 Verpflichtendes Tragen von MNS im 
Eingangsbereich für Eltern und betreuende 
Personen  

 Sportangebote vorwiegend im Freien 

 Durchlüften, Reinigungs- und Raumkonzept für 
Gruppen 

 Wo pädagogisch sinnvoll und organisatorisch 
möglich, Aktivitäten ins Freie verlagern 

 

 

Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen 

 Verpflichtendes Tragen von MNS im 
Eingangsbereich für Eltern und betreuende 
Personen  

 Fixe Zuteilung von Personal pro Gruppe 

 Keine Durchmischung von Gruppen  

 Sportangebote ausschließlich im Freien 

 Spezielle Regelungen für die Ankunft bzw. das 
Abholen durch Eltern 

 Keine Angebote durch Externe 

 

 

Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen 

 

 Verpflichtendes Tragen von MNS im 
Eingangsbereich für Eltern und betreuende 
Personen  

 Fixe Zuteilung von Personal pro Gruppe 

 Keine Durchmischung von Gruppen 

 Fernbleiben ist trotz verpflichtendem 
Kindergartenjahr gestattet 

Volksschule 

 

 

Normalbetrieb mit Hygienevorkehrungen 

 

 Hygiene- und Präventionskonzept erstellen 

 Krisenteam der Schule definieren 

 Verantwortliche für Informationsweitergabe 
und Abstimmung mit Eltern und Behörden 
definieren 

 Pädagogische Aktivitäten finden möglichst oft 
im Freien statt 

zusätzlich zu Grün 

 

Normalbetrieb mit verstärkten 
Hygienebestimmungen 

 

 MNS verpflichtend für alle außerhalb der Klasse 

 MNS verpflichtend für schulfremde Personen  

 Sport vorwiegend im Freien, in Turnhallen nur 
unter besonderen Auflagen (Kleine Gruppen, 
Belüftung, keine Kontaktsportarten) 

 Singen nur im Freien oder mit MNS 
 

zusätzlich zu Gelb 

 

Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen 

 

 Regelungen für den Schulbeginn und für Pausen 
zur Minimierung von Kontakten 

 Keine Schulveranstaltungen wie Exkursionen 
usw. 

 Keine Teilnahme schulfremder Personen 
(Projekte usw.) 

 Kein Singen in geschlossenen Räumen 

 Vermeidung gemeinsamer Mittagspausen 

 Lehrer/innenkonferenzen finden online statt 

zusätzlich zu Orange 

 

Notbetrieb mit Überbrückungsangeboten 

 

 Umstellung auf Distance-Learning 

 Ersatzbetrieb am Schulstandort in Kleingruppen 

 Einrichtung von Lernstationen 

 MNS verpflichtend bei Aufenthalt in der Schule 

 Ganztagsbetreuung im Notbetrieb 
(Kleingruppen) 

 Bibliothek nur Ausleihe 

MS, AHS-Unterstufe, PTS, 
sonderpädagogische 

Einrichtungen 

 

Normalbetrieb mit Hygienevorkehrungen 

 

 Hygiene- und Präventionskonzept erstellen 

 Krisenteam der Schule definieren 

 Verantwortliche für Informationsweitergabe 
und Abstimmung mit Eltern und Behörden 
definieren 

 Pädagogische Aktivitäten finden möglichst oft 
im Freien statt 

 

zusätzlich zu Grün 

 

Normalbetrieb mit verstärkten 
Hygienebestimmungen 

 

 MNS verpflichtend für alle außerhalb der Klasse 

 MNS verpflichtend für schulfremde Personen  

 Sport vorwiegend im Freien, in Turnhallen nur 
unter besonderen Auflagen (kleine Gruppen, 
Belüftung) 

 Singen nur im Freien oder mit MNS 

 Wenn Schließung von Klassen/Schulen: 
Umstellung auf Distance Learning (Leihgeräte, 
wenn notwendig) 

zusätzlich zu Gelb 

 

Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen 

 

 Regelungen für den Schulbeginn und für Pausen 
zur Minimierung von Kontakten 

 Keine Schulveranstaltungen wie Exkursionen 
usw. 

 Keine Teilnahme schulfremder Personen 
(Projekte usw.) 

 Kein Singen in geschlossenen Räumen 

 Vermeidung gemeinsamer Mittagspausen 

 Lehrer/innenkonferenzen finden online statt 

 

 

Notbetrieb mit Überbrückungsangeboten 

 

 Umstellung auf Distance-Learning 

 Ersatzbetrieb am Schulstandort in Kleingruppen 

 Einrichtung von Lernstationen 

 MNS verpflichtend bei Aufenthalt in der Schule 

 Ganztagsbetreuung im Notbetrieb 
(Kleingruppen) 

 Bibliothek nur Ausleihe 
 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html
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Sekundarstufe II 

Normalbetrieb mit Hygienevorkehrungen 

 

 Hygiene- und Präventionskonzept erstellen 

 Krisenteam der Schule definieren 

 Verantwortliche für Informationsweitergabe 
und Abstimmung mit Eltern und Behörden 
definieren 

 Pädagogische Aktivitäten finden möglichst oft 
im Freien statt 
 

zusätzlich zu Grün 

 

Normalbetrieb mit verstärkten 
Hygienebestimmungen 

 

 MNS verpflichtend für alle außerhalb der Klasse 

 MNS verpflichtend für schulfremde Personen 

 Sport vorwiegend im Freien, in Turnhallen nur 
unter besonderen Auflagen (kleine Gruppen, 
Belüftung, keine Kontaktsportarten) 

 Singen nur im Freien oder mit MNS 

 Wenn Schließung von Klassen/Schulen 
Umstellung auf Distance Learning (Leihgeräte, 
wenn notwendig) 

zusätzlich zu Gelb 

 

Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen und 
selbstorganisiertes Lernen 

 

 Umstellung auf Distance-Learning mit 
schulautonomer Möglichkeit, kleinere Gruppen 
weiterhin im Präsenzbetrieb zu unterrichten 
(gezielte Förderangebote, fachpraktischer 
Unterricht, zeitweises Schichtsystem) 

 Regelungen für den Schulbeginn und für Pausen 

 Keine Schulveranstaltungen wie Exkursionen 
usw. 

 Keine Teilnahme schulfremder Personen 
(Projekte usw.) 

 Flexibler Schulbeginn schulautonom festlegt 

 Kein Singen in geschlossenen Räumen 

 praktischer Unterricht im Bereich Ernährung und 
Gastronomie, in Werkstätten und Labors 

 Lehrer/innenkonferenzen finden online statt 

 

 

Notbetrieb mit Überbrückungsangeboten 

 

 Umstellung auf Distance-Learning 

 Bibliothek nur Ausleihe 

Hochschulen (gem. 
Leitfaden des BMBWF) 

 

Empfehlungen für Universitäten, 
Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen 
und Privatuniversitäten – siehe „COVID-19: 
Leitfaden für den gesicherten 
Hochschulbetrieb“ des BMBWF: 
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:bd80b3e0-
1aed-4e32-bade-1c3afe0ad148/200826_COVID-
Leitfaden_FINAL.pdf 

  

Empfehlungen für Universitäten, Fachhochschulen, 
Pädagogische Hochschulen und Privatuniversitäten 
– siehe „COVID-19: Leitfaden für den gesicherten 
Hochschulbetrieb“ des BMBWF: 
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:bd80b3e0-
1aed-4e32-bade-1c3afe0ad148/200826_COVID-
Leitfaden_FINAL.pdf 

  

Empfehlungen für Universitäten, Fachhochschulen, 
Pädagogische Hochschulen und Privatuniversitäten 
– siehe „COVID-19: Leitfaden für den gesicherten 
Hochschulbetrieb“ des BMBWF: 
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:bd80b3e0-
1aed-4e32-bade-1c3afe0ad148/200826_COVID-
Leitfaden_FINAL.pdf 

  

Empfehlungen für Universitäten, Fachhochschulen, 
Pädagogische Hochschulen und Privatuniversitäten 
– siehe „COVID-19: Leitfaden für den gesicherten 
Hochschulbetrieb“ des BMBWF: 
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:bd80b3e0-
1aed-4e32-bade-1c3afe0ad148/200826_COVID-
Leitfaden_FINAL.pdf 

  

Außerschulische 
Jugenderziehung und 
Jugendarbeit, betreute 
Ferienlager  

 

 
 
 

 Abstandsregeln einhalten 

 Max. 20 Personen pro Kleingruppe 

 Keine Durchmischung von Kleingruppen 

 Kein Wechsel von Betreuungspersonal 
zwischen den Kleingruppen  

 Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung 
 

zusätzlich zu/abweichend von Grün 

 

 MNS (jedenfalls dort, wo der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann) 

 Sportangebote vorwiegend im Freien 

 Durchlüften, Reinigungs- und Raumkonzept für 
die Gruppen 

 Wo pädagogisch sinnvoll und organisatorisch 
möglich, Aktivitäten ins Freie verlagern 

 

zusätzlich zu/abweichend von Gelb 

 

 MNS außerhalb der Gruppe 

 MNS für Betreuer/innen 

 Max. 20 Personen pro Kleingruppe im Freien 

 Max. 10 Personen in geschlossenen Räumen 

 Kein Singen in geschlossenen Räumen  

 Spezielle Regelungen für die Ankunft bzw. das 
Abholen durch Dritte 

zusätzlich zu/abweichend von Orange 

 

 Umstellung auf Distance-Betrieb – wo möglich 

 Besucher/innenbeschränkung 

 Keine Ferienlager  
 

Diese Unterlage dient vorrangig zur Information von Bürgerinnen und Bürgern und ist nicht rechtsverbindlich. Die rechtlich verbindlichen Corona-Maßnahmen finden sich in der aktuellen Lockerungsverordnung: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011162 
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